
Änderungsantrag Nr.
TE085 

Beantragt von
Nr 75:in spe 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: § 1 Abs 1 Satz 3 und § 2 Abs 3 
Schiedsgerichtsordnung 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage, der Bundesparteitag möge beschließen, 

1. den § 1 Abs 1 Satz 3 Schiedsgerichtsordnung, wie folgt, neu 
zufassen: 

Erweiterungen oder Abänderungen durch andere Gliederungen sind 
nicht zulässig, sofern sie nicht die Anzahl der Richter und 
Ersatzrichter eines Schiedsgerichtes nach Maßgabe dieser 
Schiedsgerichtsordnung betreffen. 

2. den § 2 Abs 3 Schiedsgerichtsordnung, wie folgt, neu zu fassen: 

(3) Aufgrund einer Satzungsbestimmung der Gliederung oder auf 
vorhergehenden Beschluss der Mitgliederversammlung kann das Gericht 
auch aus drei Piraten bestehen und mit einem Ersatzrichter ergänzt 
werden. Vor dem 1x. Mai 2010 (Inkrafttreten der Satzungsänderung), 
bei Einhaltung des satzungsgemäßen Wahlverfahrens, gewählte 
Schiedsgerichte gelten als ordnungsgemäß konstituiert. 

Begründung

I. Regelungsbedarf 

Einige Satzungen von Landesverbänden enthalten die von der 
Schiedsgerichtsordnung abweichende Regelung, dass das Schiedsgericht 
der Gliederung mit 3 Richtern und einem Ersatzrichter zu besetzen 
ist. Eine derartige Bestimmung weicht von § 2 Abs 2 SGO ab. Sie ist 
gemäß § 1 Abs 1 Satz 3 SGO nicht zulässig und damit unwirksam. Wird 
ein Schiedsgericht nach Maßgabe einer solchen Bestimmung in einer 
Landessatzung gewählt, so ist das Schiedsgericht nicht ordnungsgemäß 
konstituiert, weil 2 weitere Richter zu wählen gewesen wären. Aus dem 
Tatbestandsmerkmal "in einer weiteren Wahl" in § 2 Abs 2 Satz 3 SGO 
folgt im Umkehrschluß, dass die 5 Richter gemeinsam zu wählen sind. 
Ein anderes wäre der Fall, wenn auf den Landesparteitagen, auf denen 
die Schiedsgerichte gewählt wurden, ein Beschluß gemäß § 2 Abs 3 SGO 
gefasst worden wäre. Dies setzt allerdings voraus, dass das Problem 
überhaupt jemandem auffällt, was regelmäßig nicht der Fall ist. 

Mit dem Antrag wird der Zweck verfolgt, die unwirksamen 
Satzungssbestimmungen in einigen Landessatzungen wirksam werden zu 
lassen. § 2 Abs 3 Satz 2 soll die mangelhafte Konstituierung 
betroffener Schiedsgerichte heilen. 
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II. Sonstiges 

Der Antragsinhalt wäre nicht als eigenständiger Antrag eingereicht 
worden, wenn er nur kosmetischer Natur wäre. Der Antragsteller 
verwahrt sich gegen die Entlehnung dieser Umschreibung zum Zwecke der 
unbedarften Verwendung. 


